TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Ski-und Snowboardfreizeit in Adelboden/Schweiz

Liebe Freizeitfreunde,

wir wirden uns freuen, Sie bei unserer Adelboden-Freizeit als Teilnehmer begriBen zu kdnnen. Dazu gehé-
ren auch die nachstehenden Teilnahmebedingungen, die, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des mit Ihnen
abzuschlieBenden Reisevertrages werden und die fur Verstandnis und Klarheit im Blick auf die gegenseiti-
gen Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag sorgen.

Wir bitten Sie deshalb um Aufmerksamkeit!

Im nachfolgenden Text bedeutet "Reiseveranstalter”, abgekirzt "RV”, der jeweilige Trager der
FreizeitmaBnahme, in diesem Fall der EC-Kreisverband Pfalz, der im Falle Ihrer Buchung Ihr

alleiniger Vertragspartner wird, "TN” bedeutet "Teilnehmer”.

Spezielle Teilnahmebedingungen fiir die Ski- und Snowboardfreizeit Adelboden

1. Geltungsbereich

Die ,Spezielle Teilnahmebedingungen fiir die Ski- und Snowboardfreizeit Adelboden® sind auf die Anforde-
rungen der Ski- und Snowboardfreizeit zugeschnitten und erganzen die ,Allgemeine Teilnahmebedingun-
gen*. Sie gelten vorrangig vor den ,Allgemeine Teilnahmebedingungen®.

2. Anmeldung und Anzahlung

Das Anmeldeformular muss vollstdndig ausgefullt und von einem Erziehungsberechtigten und dem Teilneh-
mer unterschrieben sein. Mit der Anmeldung ist gleichzeitig die Anzahlung in Héhe von 80€ auf das Freizeit-
konto zu Uberweisen oder in Bar der Anmeldung beizufiigen. Erst nach Eingang des vollstandigen und un-
terschriebenen Anmeldeformulars und Zahlungseingang wird die Anmeldung durch den RV bearbeitet. Der
Reisevertrag kommt ausschlieBlich durch die schriftiche Anmeldebestétigung des RV an den TN zustande.
Sollte die Anmeldung durch den RV nicht angenommen werden, wird die Anzahlung zurlickerstattet.

Die Anzahlung wird voll auf den Freizeitbetrag angerechnet.

3. Besondere Vertragsgrundlagen und Verpflichtungen des TN

Es wird ausdriicklich daraufhin gewiesen, dass wahrend der Freizeit keine Ganztagsbetreuung des TN
durch den RV stattfindet. Insbesondere im Skigebiet wird durch den RV keine Beaufsichtigung des TN rund
um die Uhr sichergestellt.

Der TN ist zur Beachtung von Hinweisen und Regeln verpflichtet, die der RV mindlich oder schriftlich zum
Verhalten z. Bsp. im Skigebiet oder auBerhalb des Unterkunftshauses erteilt.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

1. Vertragsschluss

1.1 Mit der Anmeldung, die ausschlieBlich schriftlich erfolgen kann, bietet der TN — bei Minderjahrigen ver-
treten durch den/die gesetzlichen Vertreter und diese(r) selbst — dem jeweiligen RV der Freizeit den Ab-
schluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung und aller im Reisekatalog/Internet
enthaltenen Informationen und Hinweise verbindlich an.

1.2 Es ist das Ziel des RV, behinderten Personen die Teilnahme an Freizeiten zu ermdglichen, soweit

dies nach der Art der Freizeit und insbesondere den Gegebenheiten der Anreise und der Unterkunft

in Betracht kommt. Hierzu sind jedoch genau Angaben zur Art und Umfang der Behinderung und

den speziellen Bedirfnissen des Behinderten in der Anmeldung (nicht erst nach der Teilnahmebestatigung,
vor Freizeitbeginn oder spéater) unbedingt erforderlich. Dasselbe gilt bei andauernden gesundheitlichen Be-
eintrdchtigungen.

1.3 Der Reisevertrag kommt — bei Minderjahrigen mit diesem selbst und daneben mit dem/den gesetzlichen
Vertreter(n) — ausschlieBlich durch den Zugang der schriftlichen Teilnahmebestétigung, bei kurzfristigen Bu-
chungen auch durch eine miindliche oder telefonische Mitteilung, des RV an den TN, bzw. den/die gesetzli-
chen Vertreter zustande und fuhrt zum rechtsverbindlichen Reisevertrag, unabhéngig davon, ob eine Anzah-
lung geleistet wird, oder nicht. Erfolgt die Teilnahmebestatigung mindlich oder telefonisch, so

erhalt der Teilnehmer bei Anmeldungen, die friiher als 7 Werktage vor Freizeitbeginn erfolgen, eine
schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestétigung lbersandt.

1.4 Weicht die Anmeldebestatigung des RV von der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des

RV vor, an das dieser 10 Tage ab Datum der Anmeldebestétigung gebunden ist. Der Reisevertrag

kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der TN dieses durch ausdrickliche



Erklarung, Zahlung oder Reiseantritt annimmt.

1.5 Bei der Anmeldung mehrerer TN durch einen einzelnen TN hat der Anmeldende fur die Verpflichtungen
aller mitangemeldeten TN aus dem Reisevertrag einzustehen, soweit der diese Verpflichtung durch aus-
driickliche, gesonderte Erklarung im Anmeldeformular Gbernommen hat.

2. Besondere Vertragsgrundlagen und Verpflichtungen des TN

2.1 Der TN erklart sich als Vertragsgrundlage und als besondere, persdnliche Verpflichtung bereit, bewusst
an einer christlichen Lebensgemeinschaft teilzunehmen und sich dem jeweiligen Programm anzuschlieBen
(siehe auch "Grundsatze unserer Freizeitarbeit” und "Besondere Hinweise” im Katalog/Internet).

2.2 Doppelzimmer an unverheiratete Paare werden nicht vergeben.

2.3 Vom TN wird erwartet, dass er sich dem angebotenen Programm anschlie 3t, mindestens durch Teilnah-
me an der taglichen Bibelarbeit und dem Missionsabend.

2.4 Der TN ist zur Beachtung der Hinweise verpflichtet, die ihm vom RV in Form von Sonderprospekten und
Informations-Rundbriefen der Freizeitleiter zugehen, soweit solche Hinweise nicht zu einer Einschrankung
seiner vertraglichen oder gesetzlichen Rechte fihren.

3. Anzahlung, Restzahlung

3.1 Mit Vertragsschluss (also Zugang der Anmeldebestatigung) und nach Ubergabe eines Sicherungsschei-
nes gemaf § 651k BGB wird, soweit im Einzelfall (insbesondere bei geschlossenen Gruppen) nichts beson-
ders vereinbart wird, eine Anzahlung von 10% des Reisepreises, oder auch ein Betrag, der in der jeweiligen
Reiseausschreibung konkret bezeichnet ist, jedoch nicht mehr als €250,-pro TN fallig und ist - am besten mit
dem zugesandten Uberweisungstrager - auf das angegebene Konto des RV zu leisten. Die Anzahlung wird
voll auf den Freizeitbetrag angerechnet.

3.2 Die Restzahlung ist, soweit im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart und der Sicherungs-
schein Ubergeben ist, spatestens 4 Wochen vor Reisebeginn zahlungsfallig, wenn feststeht, dass die Reise
durchgefihrt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 11.1 abgesagt werden kann.

3.3 Gehen die Anzahlung und/oder die Restzahlung nach Falligkeit, Mahnung und Fristsetzung nicht fristge-
recht beim RV ein, so ist dieser berechtigt, vom Reisevertrag zuriickzutreten und den TN mit Rucktrittskos-
ten geman Ziffer 6.2 dieser Reisebedingungen zu belasten.

3.4 Soweit der RV zur Erbringung der Reiseleistung bereit und in der Lage ist, besteht ohne vollstandige Be-
zahlung kein Anspruch auf die Aushandigung der Reiseunterlagen und die Erbringung der Reiseleistungen.
3.5 Die Pflicht zur Ubergabe eines Sicherungsscheines entfillt bei Freizeiten, die nicht langer als 24
Stunden dauern, keine Ubernachtungen einschlieBen und deren Preis pro TN €75,- nicht (ibersteigt.

4. Leistungen, Leistungs- und Preisdnderungen

4.1 Die Leistungsverpflichtung des RV ergibt sich ausschlieBlich aus dem Inhalt der Teilnahmebestétigung
in Verbindung mit dem flr den Zeitpunkt der Reise gltigen Kataloges unter MaBgabe samtlicher im Katalog
enthaltenen Hinweise und Erlauterungen.

4.2 Leistungstréager (z.B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisevermittler und Freizeitleiter sind vom RV nicht
bevollméachtigt Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die lber die Reiseausschreibung
des RV oder die Teilnahmebestatigung hinausgehen oder im Widerspruch dazustehen oder den bestétigten
Inhalt des Reisevertrages abandern.

4.3 Orts-, Hotel- oder Hausprospekte, die nicht vom RV herausgegeben werden, sind ohne ausdriickliche
diesbezugliche Vereinbarung fiir den RV nicht verbindlich.

4.4 Anderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die vom RV nicht wider Treu und Glauben herbei-
gefiihrt wurden, sind gestattet, soweit die Anderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Ge-
samtzuschnitt der gebuchten Freizeit nicht beeintrachtigen. Eventuelle Gewahrleistungsanspriiche bleiben
unberihrt, soweit die gednderten Leistungen mit Mangeln behaftet sind.

4.5 Im Fall einer erheblichen Anderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der TN berechtigt, unentgeltlich
vom Reisevertrag zurlickzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlan-
gen, wenn der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis fir den TN aus seinem Angebot anzu-
bieten. Der TN hat diese Rechte unverziiglich nach der Erklarung des RV iber die Anderung der Reiseleis-
tung oder die Absage der Reise diesem gegenilber geltend zu machen.

5. Preiserhohung
Der RV behalt sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhdhung der Beférderungskos-



ten, insbesondere die Treibstoffkosten, oder der Abgaben flr bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flug-
hafengebihren oder eine Erhéhung der Wechselkurse zu andern.

Im Falle einer nachtraglichen Anderung des Reisepreises informiert der RV den TN unverziiglich. Bei Preis-
erhéhungen von mehr als 5 % ist der TN berechtigt, ohne Geblhren vom Reisevertrag zurlick zu treten. Der
TN hat diesen Anspruch unverziiglich nach der Mitteilung des RV Uber die Preiserhdhung geltend zu ma-
chen.

6. Riicktritt des TN, Nichtantritt der Freizeit

6.1 Der TN kann bis zum Freizeitbeginn jederzeit durch Erkldrung gegenliber dem RV, die schriftlich
erfolgen soll, vom Reisevertrag zurlicktreten. MaBgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Ricktrittserkla-
rung beim RV; eine Rucktrittserklarung gegentiber dem Freizeitleiter wahrt die Frist nicht.

6.2 In jedem Fall des Ricktritts durch den TN steht dem RV unter Bericksichtigung gewdhnlich ersparter
Aufwendungen und die gewdhnlich mdgliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung folgende pau-
schale Entschadigung zu:

Bus- und Bahnreisen

bis 45 Tage vor Reiseantritt 10 %

vom 44. bis 22. Tag vor Reiseantritt 30 %

vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 50 %

vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 75 %

ab 6 Tage vor Reiseantritt 90 %

jeweils pro TN. Berechnungsgrundlage ist der dem Teilnehmer in Rechnung gestellte Gesamtpreis.

6.3 Dem TN ist es gestattet, dem RV nachzuweisen, dass ihm tatsachlich geringere Kosten als die geltend
gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der TN nur zur Bezahlung der tatsachlich an-
gefallenen Kosten verpflichtet.

6.4 Der RV kann im Falle des Riicktritts eine von den vorstehenden Pauschalen abweichende, konkret be-
rechnete Entschadigung verlangen. Er ist in diesem Fall verpflichtet, die geltend gemachte Entschadigung
zu beziffern und seine Aufwendungen zu belegen.

6.5 Fiir Umbuchungen (Anderungen von Reisebeginn, Reiseende, Reisedauer, Abflugs-/Abfahrtsort,
Zielflughafen, Hotel, Ausgangs- und Zielhafen, Verpflegungs- oder Unterbringungsart) von seitens des TN,
die nach Vertragsschluss erfolgen und auf deren Durchfiihrung kein Rechtsanspruch besteht, wird bis 30
Tage vor Reisebeginn eine Kostenpauschale von €25,-pro Person erhoben. Umbuchungswiinsche, die spa-
ter als 30 Tage vor Reisebeginn beim RV eingehen, kénnen, sofern ihre Erfillung Gberhaupt méglich ist, nur
nach Rucktritt des TN vom Reisevertrag zu den vorstehenden Stornobedingungen und gleichzeitiger Neuan-
meldung durchgefihrt werden. Dies gilt nicht fir Umbuchungswiinsche, die nur geringfligige Kosten verur-
sachen.

6.6 Bis zum Reisebeginn hat der TN das, durch diese Teilnahmebedingungen uneingeschrankte, Recht ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§ 651b BGB) einen Ersatzteilnehmer zu stellen. Tritt geman
diesen Bestimmungen ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der urspriingliche TN dem RV als Ge-
samtschuldner fiir den Reisepreis und die durch den Eintritt des TN entstehenden Mehrkosten von € 25.-
pro Person.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rickreise wegen Krankheit oder aus anderen,
nicht vom RV zu vertretenden Griinden nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des TN auf anteilige
Ruckerstattung. Der RV bezahlt an den TN jedoch ersparte Aufwendungen zuriick, sobald und soweit sie
von den einzelnen Leistungstragern tatsachlich an den RV zurlckerstattet worden sind.

8. Zuschiisse

8.1 Der RV Ubernimmt keine Gewabhr fiir die Gewahrung von Zuschiissen. Die Rechtsverbindlichkeit des ab-
geschlossenen Reisevertrages wird nicht dadurch beriihrt, dass Zuschiisse nicht oder nicht im erwarteten
Umfang gewahrt werden.

8.2 Den RV treffen ohne besondere Vereinbarung keine Informationspflichten Gber Art, Umfang und
Voraussetzung der Gewdhrung von Zuschissen.

8.3 Insbesondere berechtigt die nicht oder nicht vollstindige Gewahrung erwarteter oder von Dritter Seite
zugesagter oder in Aussicht gestellter Zuschiisse den TN nicht zum kostenfreien Ruicktritt vom Vertrag.

8.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, soweit, als die Gewéhrung der Zuschiisse ausdrucklich
zur Vertragsgrundlage gemacht wurde oder den RV an der Nichtgewéhrung ein Verschulden trifft.



9. Obliegenheiten des TN, Kiindigung durch den TN, Ausschlussfrist

9.1 Der gesetzlichen Verpflichtung zur Mangelanzeige (§ 651 d Abs. 2 BGB) hat der TN dadurch

zu entsprechen, dass er verpflichtet ist, auftretende Stérungen und Mangel sofort dem vom RV eingesetzten
Freizeitleiter anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.

9.2 Anspriiche des TN entfallen nur dann nicht, wenn diese Rlge unverschuldet unterbleibt.

9.3 Die Freizeitleiter des RV sind nicht berechtigt, Mangel oder Anspriiche mit Rechtswirkung fur den

RV anzuerkennen.

9.4 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeintrachtigt, so kann der TN den Vertrag
kindigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem RV
erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kiindigung ist erst zulassig, wenn der RV bzw. seine
Beauftragten (Freizeitleitung) eine ihnen vom TN bestimmte, angemessene Frist haben verstreichen
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmdglich ist
oder vom RV oder seinen Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kiindigung des Vertrages
durch ein besonderes Interesse des TN gerechtfertigt wird.

9.5 Die gesetzliche Obliegenheit des TN nach §651 g, Abs. 1 BGB, reisevertragsrechtliche Gewéhrleis-
tungsanspriiche innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegen-
Uber dem RV geltend zu machen, wird in Bezug auf den mit dem RV abgeschlossenen Reisevertrag wie
folgt konkretisiert:

a) Der TN ist verpflichtet Anspriiche wegen nicht vertragsgemaBer Erbringung der Reiseleistungen
innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Ruckreisedatum gegenlber dem RV geltend zu
machen.

b) Die Geltendmachung kann fristwahrend nur nach Reiseende und nur gegeniiber dem jeweiligen RV, bei
dem die Reise gebucht worden ist, unter der in diesem Katalog angegebenen Anschriften erfolgen.

c) Nach Fristablauf kann der TN nur dann Anspriiche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an

der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.

d) Schaden oder Zustellungsverzégerungen bei Flugreisen empfiehlt der RV dringend unverzuglich an Ort
und Stelle mittels Schadensanzeige der zustandigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften leh-
nen in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefillt worden ist. Die Schadensan-
zeige ist binnen 7 Tagen zu erstatten. Im Ubrigen ist der Verlust, die Beschadigung oder die Fehlleitung von
Reisegepéack der Reiseleitung oder der értlichen Vertretung des RV anzuzeigen.

10. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen

10.1 Im Katalog, den Informations-Rundbriefen der Freizeitleiter und ggf. in einem Sonderprospekt informiert
der RV Uber die fir die Reise notwendigen vorbezeichneten Vorschriften, Formalitaten und die zur Erlan-
gung erforderlicher Dokumente eventuell zu beachtenden Fristen.

10.2 Ohne besondere Mitteilung an den RV wird dabei unterstellt, dass der TN deutscher Staatsburger ist
und keine Besonderheiten (Doppel-Staatsbirgerschaft, Staatenlosigkeit usw.) vorliegen.

10.3 Treten Anderungen dieser Vorschriften gegeniiber den Katalogangaben ein, wird der RV den TN hier-
Uber vor seiner Teilnahmebestéatigung unterrichten.

10.4 Fur die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften ist der TN selbst verantwortlich.

10.5 Alle Kosten und Nachteile, die dem TN aus der Nichtbefolgung dieser Bestimmung erwachsen, gehen
zu seinen Lasten, es sei denn, dass sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des RV be-
dingt sind.

10.6 Der RV haftet nicht fir die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige
diplomatische Vertretung, auch dann, wenn die Beschaffung vom RV bernommen wird, es sei denn, dass
die Verzdégerung vom RV zu vertreten ist.

11. Riicktritt und Kiindigung durch den RV

11.1 Der RV kann vom Reisevertrag bei Nichterreichen einer in der allgemeinen oder konkreten Reiseaus-
schreibung genannten Mindestteilnehmerzahl nach MaBgabe folgender Bestimmungen zuriicktreten:

a) Der RV ist verpflichtet, dem TN gegeniber die Absage der Reise unverziglich zu erklaren, wenn
feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgefuhrt wird.

b) Ein Rucktritt des RV spater als vier Wochen vor Reisebeginn ist nicht zulassig.

c) Der TN kann bei einer solchen Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen



Reise verlangen, wenn der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis fiir den TN aus seinem
Angebot anzubieten. Der TN hat dieses Recht unverzlglich nach der Erklarung Uber die Absage der Reise
gegeniber dem RV geltend zu machen.

d) Falls keine Teilnahme an einer Ersatzreise erfolgt, werden vom TN an den RV geleistete Zahlungen un-
verziiglich zurlickerstattet.

e) Der RV kann den Reisevertrag kiindigen, wenn der TN ungeachtet einer Abomahnung des RV oder

der von ihm eingesetzten Freizeitleitung die Durchfihrung der Freizeit nachhaltig stért oder gegen die
Grundsatze der Freizeitarbeit des RV oder gegen die Weisung der verantwortlichen Leiter verst6Bt. Der
Freizeitleiter ist zur Abgabe der erforderlichen Erklarungen vom RV bevollméachtigt und berechtigt, bei Min-
derjdhrigen nach Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten auf deren Kosten die vorzeitige Riickreise
zu veranlassen, bei Volljahrigen auf Kosten des TN den Reisevertrag zu kiindigen. In beiden Féllen behalt
der RV den vollen Anspruch auf den Reisepreis. Er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendun-
gen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der

nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschlieBlich der ihm von den Leistungstragern
gutgebrachten Betrage.

12. Haftung

12.1 Die Haftung des RV gegenuber dem TN auf Schadenersatz fiir Schaden, die nicht Kérperschaden sind,
wegen vertraglicher Anspriiche aus dem Reisevertrag ist auf den dreifachen Reisepreis beschrénkt, soweit
ein Schaden des TN weder vorsatzlich noch grob fahrlassig durch den RV herbeigefiihrt worden ist. Diese
Beschrankung der Haftung auf den dreifachen Reisepreis gilt auch, soweit der RV flr einen dem TN entste-
henden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungstragers verantwortlich ist.

12.2 Der RV haftet nicht fir Leistungsstérungen, Personen- und Sachschaden im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausfllige, Sportveranstaltungen, Theater-
besuche, Ausstellungen, Beférderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort so-
wie am Zeilort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestatigung ausdriick-
lich als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie fir den TN erkennbar nicht Bestandteile der
Reiseleistungen des RV sind.

12.3 Der RV haftet jedoch

a) fur Leistungen, welche die Befdrderung des TN vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum
ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbefdrderungen wahrend der Reise (soweit keine Fremdleistung gem.
12.2) und die Unterbringung wéahrend der Reise beinhalten,

b) wenn und insoweit fiir einen Schaden des TN die Verletzung von Hinweis-, Aufkldrungs- oder Organisati-
onspflichten des RV ursachlich geworden ist.

13. Verjahrung, Datenschutz

13.1. Anspruche des TN gegeniiber dem RV, gleich aus welchem Rechtsgrund - jedoch mit Ausnahme der
Anspriiche des Reisenden aus unerlaubter Handlung - verjahren nach einem Jahr ab dem vertraglich vorge-
sehenen Ruckreisedatum.

13.2. Schweben zwischen dem TN und dem RV Verhandlungen Uber geltend gemachte Anspriiche oder die
den Anspruch begriindenden Umstande, so ist die Verjahrung gehemmt bis der TN oder der RV die Fortset-
zung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnete Verjdhrungsfrist von einem Jahr

tritt frihestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

13.3. Die fur die Verwaltung der Freizeiten benétigten Teilnehmerdaten werden mittels EDV erfasst

und gespeichert.

14. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

14.1 Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhaltnis zwischen dem TN und dem RV findet ausschlieBlich
deutsches Recht Anwendung.

14.2 Soweit bei Klagen des TN gegen den RV im Ausland fir die Haftung des Reiseveranstalters dem Grun-
de nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezlglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsicht-
lich Art, Umfang und Héhe von Ansprichen des TN ausschlieBlich deutsches Recht Anwendung.

14.3 Der TN kann den RV nur an dessen Sitz verklagen.

14.4 Fur Klagen des RV gegen den TN ist der Wohnsitz des TN maBgebend. Fir Klagen gegen TN, bzw.
Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen oder privaten
Rechts oder Personen sind, die lhren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder



deren Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als
Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart.

14.5 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,

a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die
auf den Reisevertrag zwischen dem TN und dem RV anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des TN
ergibt oder

b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat
der EU, dem der TN angehért, fir den TN glnstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die ent-
sprechenden deutschen Vorschriften.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschitzt. Sidwestdeutscher Gemeinschaftsverband e.V.,
Neustadt/Weinstr. und RA Rainer Noll, Stuttgart



	Der RV behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder eine Erhöhung der Wechselkurse zu ändern.
	Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises informiert der RV den TN unverzüglich. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der TN berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten. Der TN hat diesen Anspruch unverzüglich nach der Mitteilung des RV über die Preiserhöhung geltend zu machen.

